
nur um einige hundert gewaltbereite Personen, die 
sich gar nicht für fußball interessierten, sondern nur 
für randale und schlägereien. diese bildeten eine 
art „stämme“ und seien weder durch ansprache 
noch sozialpädagogische maßnahmen erreichbar.

Polizeivizepräsident kopp erklärte, leider seien 
auch die ansonsten zur kooperation bereiten 
„ultras“ nicht zu bewegen, mit der Polizei zu reden.
auf fragen aus dem auditorium, weshalb zum 
„dialog“ auf dem Podium kein mitglied der fangrup-
pen vertreten sei, antwortete thomas schönig 
dementsprechend: „Weil hier ein Polizist sitzt!“

robert kopp berichtete zudem, dass die Polizei-
beamten, die die fanmärsche vom Bahnhof zum 

stadion begleiten müssen, oft überfordert seien. 
an deren spitze marschierten die gewaltbereiten 
chaoten und versuchten dann, den stadioneingang 
zu stürmen. dabei sei es schon vorgekommen, 
dass Polizei und ordner aus angst vor eigenen 
Verletzungen kapituliert und den eingang freige- 
geben hätten.

einigkeit bestand im ergebnis bei allen rednern 
darin: nur gemeinsame anstrengungen in einem 
„netzwerk“ aus Vereinen, dfB, Polizei, staatsan-
waltschaft und fanbeauftragten seien sinnvoll  und 
die friedlichen fans müssten sich von den gewalt-
bereiten im fanblock distanzieren.

euroParecht und natIonale rIchter:  

wie richter ihr wissen erwerben 1

euroPa

von tobias nowak, urszula Jaremba und Juan a. 
mayoral 2

Im Rechtssystem der Europäischen Union (EU) 
spielt der nationale Richter eine wichtige Rolle. 
Um mehr über die Umstände, die die Anwendung 
von EU-Recht durch nationale Richter beeinflus-
sen, zu erfahren, haben wir Richter in NRW, den 
Niederlanden, Polen und Spanien u. a. nach ihren 
Erfahrungen und ihrem Kenntnisstand in Bezug auf 
das EU-Recht befragt. Die in diesen Länderstudien 
gesammelten Daten haben wir einer statistischen 
Analyse unterzogen. Dieser Beitrag fasst einige 
unserer Erkenntnisse zusammen*.

*)Fußnote: Für rista gekürzte Fassung, die anschließt an  

die Ausführungen in rista 4/2008 und 5/2012

Einleitung
unabhängig von ihrem rechtsgebiet und ihrer 
Position wird von nationalen richtern erwartet, dass 
sie als dezentralisierte eu-richter auftreten, die 
unionsrecht in ihrer rechtsprechung berücksichti-
gen und so zur rechtlichen Integration innerhalb 
der eu beitragen. hierzu dienen Instrumente wie 
die richtlinienkonforme auslegung, die oft unmit-
telbare Wirkung des unionsrechts, das Prinzip der 
effektivität, das Vorabentscheidungsverfahren und 
die anwendung von amts wegen auch in fällen, 
in denen nationales recht dies nicht verlangt. es 
stellt sich daher die frage, welche faktoren einfluss 
darauf haben, wieviel richter über unionsrecht 

wissen. die autoren dieses Beitrags haben u. a. 
durch fragebögen daten erhoben, deren analyse 
helfen soll, die anwendung von eu-recht durch 
nationale richter besser zu verstehen. 

Fragestellung
um herauszufinden, wodurch europarechtliches 
Wissen beeinflusst wird, haben wir drei mögliche 
faktoren einer statistischen analyse unterzogen. 
erstens betrachteten wir Generationsunterschiede. 
oft hört man, dass u. a. durch die Veränderung der 
juristischen universitären ausbildung hin zu mehr 
europarecht, jüngere richter vertrauter mit europa-
recht seien als ältere. die anwendung von eu-recht 
falle ihnen daher leichter. durch zahlreiche, von 
uns mit richtern geführte tiefeninterviews, kamen 
uns erhebliche Zweifel an dieser argumentation. 
Zweitens untersuchten wir, was wir karriereverläufe 
nennen. hierzu zählten wir die anzahl der fälle, 
in denen ein richter europarecht angewendet 
hat, seine Position in der nationalen gerichtlichen 
hierarchie, das rechtsgebiet, in dem ein richter 
tätig ist, und ob und wie er sich mit seinen natio-
nalen und europäischen kollegen über rechtliche 
fragen austauscht. drittens berücksichtigten wir die 
universitäre juristische ausbildung und berufsbezo-
gene fortbildung als faktor mit möglichem einfluss 
auf die selbsteinschätzung.

Methode
um die faktoren, die einfluss darauf haben, wie 
vertraut richter mit eu-recht sind, zu identifizieren, 
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haben wir daten aus drei forschungsprojekten, die 
die niederlande, nrW, Polen und spanien umfas-
sen, zusammengeführt.  die daten basieren auf der 
selbsteinschätzung der 640 teilnehmenden richter, 
die hierzu zwischen 2009 und 2012 fragebögen 
ausgefüllt haben. dieser ansatz hat den nachteil, 
vollständig darauf angewiesen zu sein, dass die 
teilnehmer die fragen wahrheitsgemäß beantwor-
ten. Wir gehen aber davon aus, dass vor allem 
experten zu einer realistischen selbsteinschätzung 
über ihren kenntnisstand auf ihrem fachgebiet 
fähig sind. dieser eindruck wurde durch von uns 
durchgeführte tiefeninterviews bestätigt. 

In nrW und den niederlanden wurden richter der 
Zivil- und arbeitsgerichtsbarkeit erster und zweiter 
Instanz befragt.  In Polen und spanien wurden auch 
straf-, Verwaltungs- und sozialrichter einschließlich 
letzter Instanz einbezogen. eine Zufallsauswahl der 
teilnehmer zur erhöhung der repräsentativität war 
aufgrund mehrerer umstände nicht möglich. Wir 
haben versucht, eine stichprobenverzerrung durch 
die einbeziehung der unterschiedlichen gericht-
lichen Instanzen zu vermeiden und durch die 
anwendung verschiedener strategien, die rück-
laufquote zu erhöhen. um einige annahmen bezüg-
lich der drei faktoren – alter, karriereweg und aus- 
und fortbildung – zu testen, haben wir die daten 
einer logistischen regressionsanalyse unterzogen, 
mit der ein eventueller Zusammenhang von Vari-
ablen festgestellt werden kann. darüber, welche 
Variable welche kausal beeinflusst, lässt sich leider 
auch mit einer solchen analyse nur spekulieren. 

Ergebnisse
Im allgemeinen lässt sich sagen, dass je mehr 
erfahrung, aus- und fortbildung und je mehr trans-
nationale kontakte ein richter hat, desto höher 
bewertet er sein Wissen bezüglich des eu-rechts. 
hinzu kommt, dass je höher ein richter in der 
gerichtlichen hierarchie verortet ist, desto höher 
schätzt er sein Wissen über eu-recht ein. unter-
schiede gibt es auch bezüglich des rechtsgebiets. 
strafrichter geben an, am wenigsten über eu-recht 
zu wissen, Verwaltungsrichter am meisten. arbeits- 
und sozialrichter liegen dazwischen. Wir nehmen 
an, dass diese unterschiede auf den unterschied-
lichen eu-harmonisierungsgrad der rechtsgebiete 
zurückzuführen sind. auch zwischen den ländern 
gibt es unterschiede. spanische richter schätzen 
ihr Wissen am niedrigsten ein, niederländische am 
zweitniedrigsten, polnische und deutsche richter 
am höchsten. Inwieweit dieser unterschied kultu-
rellen normen bezüglich der selbsteinschätzung 
geschuldet ist, lässt sich anhand unserer daten 
nicht sagen.

entgegen der geläufigen annahme, jüngere richter 
wüssten mehr über europarecht, weil deren univer-
sitäre juristische ausbildung mehr europarechtliche 
elemente aufweise als die ausbildung vor zwanzig 
oder dreißig Jahren, geben ältere richter ihr euro-
parechtliches Wissen höher an, als das jüngere 
richter tun. Gekoppelt ist diese einschätzung an die 
teilnahme an fortbildungskursen auf dem Gebiet 
des eu-rechts. der höchste Wert wird von richtern 
erreicht, die über fünfzig Jahre alt sind und die euro-
parechtsrelevante fortbildungskurse belegt haben. 
dieser Befund deckt sich mit dem ergebnis, dass die 
Position im Gerichtssystem einfluss auf die selbst-
einschätzung hat, da richter in höheren Instanzen 
oft auch älter sind als ihre erstinstanzlichen kollegen. 
darüber hinaus hat berufliche fortbildung im allge-
meinen einen positiven einfluss auf die einschätzung 
des eigenen Wissensstands, unabhängig vom alter. 
ob europarecht in der universitären ausbildung des 
einzelnen richters stark oder weniger stark veran-
kert war, hat einen einfluss auf die selbsteinschät-
zung bezüglich des Wissensstandes. mehr euro-
parecht in der universitären ausbildung würde sich 
demnach positiv auf den Wissenstand auswirken, 
den Vorsprung den erfahrenere kollegen haben, 
würde man auf diesem Weg aber nicht aufholen 
können. keinen einfluss auf die selbsteinschätzung 
hingegen hatte das Geschlecht. 

richter, die angeben, viel über eu-recht zu wissen, 
geben auch an, sich mit kollegen aus dem ausland 
über europarechtliche fragen auszutauschen. 
Inwieweit mehr transnationaler austausch zu mehr 
Wissen führt oder mehr Wissen zu mehr trans-
nationalen kontakten, ist schwer zu sagen. anzu-
nehmen ist wohl eine Wechselwirkung zwischen 
diesen faktoren. ein austausch mit inländischen 
kollegen hat dagegen keinen einfluss auf den 
Wissensstand der richter. auch praktische erfah-
rung mit eu-recht hat einen positiven einfluss 
auf die selbsteinschätzung der richter. Je mehr 
fälle, in denen eu-recht eine rolle spielt, richter 
entscheiden müssen, desto höher schätzen diese 
ihr Wissen über eu-recht ein. der messbare posi-
tive einfluss der fallzahlen lässt uns vermuten, dass 
Wissen über eu-recht vor allem in der richterlichen 
Praxis anhand konkreter fälle erworben wird und 
nicht an der universität. 

Schlussbetrachtung
nationale richter garantieren mit der anwendung 
von eu-recht die rechte einzelner, die ihnen das 
eu-recht gibt und sorgen für eine uniforme anwen-
dung im Gebiet der eu. um dieser aufgabe gerecht 
zu werden, müssen richter mit dem recht der eu 
vertraut sein. aus unseren daten lässt sich able-
sen, dass die meisten richter eher skeptisch sind, 

euroPa



doch wir in der Justiz versuchen oft andere stra-
tegien, nach denen wir in dieser situation handeln: 
Was tun wir, wenn die Justiz mit der vorhandenen 
Personalausstattung nicht wirklich funktioniert, das 
eine oder andere Pferd also tot ist?

● Wir besorgen eine stärkere Peitsche. 
●  Wir wechseln die reiter (vielleicht kriegen wir 

sogar jemanden vom Justizministerium?). 
●  Wir sagen: „so haben wir das Pferd doch immer 

geritten.“ 
●  Wir gründen einen Qualitätszirkel, um das Pferd 

zu analysieren. 
●  Wir besuchen andere Bundesländer oder staa-

ten, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. 
●  Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt 

toter Pferde, auch laufbahn orientiert. 
●  Wir bilden eine überörtliche kooperationsgemein-

schaft, um das tote Pferd wiederzubeleben. 
●  Wir organisieren fortbildungen, um besser reiten 

zu lernen.
●  Wir drohen, bei der nächsten Überhörung beson-

deren Wert auf den umgang mit toten Pferden 
zu legen. 

●  Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pfer-
de an. 

●  Wir ändern die kriterien, die besagen, ob ein 
Pferd tot ist („der hirntod ist kein unumstrittenes 

kriterium. tot ist das Pferd erst dann, wenn von 3 
unabhängigen stellen  …“). 

●  Wir kaufen leute von außerhalb ein, um das tote 
Pferd zu reiten. Private-Public-Partnerships …

●  Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, 
damit sie schneller werden. 

●  Wir erklären: „kein Pferd kann so tot sein, dass 
man es nicht noch schlagen könnte.“ 

●  Wir machen zusätzliche mittel oder Beförderungs-
stellen locker, um die leistung des Pferdes zu 
erhöhen. 

●  Wir machen eine neue Pebb§y-erhebung, um zu 
sehen, ob es billigere Berater gibt. 

●  Wir kaufen etwas zu, dass tote Pferde schneller 
laufen lässt (z. B. neue edV-Programme). 

●  Wir erklären, dass unser Pferd „besser, schneller 
und billiger“ tot ist, als tote Pferde anderswo. 

●  Wir bilden einen weiteren Qualitätszirkel, um eine 
Verwendung für tote Pferde zu finden. 

●  Wir überarbeiten die leistungsbedingungen für 
Pferde. 

●  Wir richten eine unabhängige kostenstelle für tote 
Pferde ein. natürlich konzentriert bei nur einem 
oberlandesgericht. 

mehr Personal kann einfach nicht die lösung sein!

reformstIllstand In der JustIZ

eine alte indianerweisheit: 
reite nie ein totes PFerD!

was den Grad ihres Wissens betrifft. allerdings gibt 
es erhebliche unterschiede in der selbsteinschät-
zung – abhängig von der nationalität, der anzahl 
internationaler kontakte, des rechtsgebiets, der 
art des Gerichts, des alters, der erfahrung und 
der aus- und fortbildung der richter. Wissen wird 
vor allem in der Praxis erworben. hiermit lässt sich 
der unterschied zwischen den rechtsgebieten und 
wohl auch zwischen den Instanzen erklären. dass 
jüngere richter ihr Wissen niedriger einschätzen 
als ältere, führen wir auch auf geringere Praxiser-
fahrung und eine niedrigere Position im hierar-
chiesystem der Gerichte zurück. allerdings hat 
alter nur in kombination mit fortbildung einen 
messbaren positiven einfluss auf die selbstein-
schätzung. ein weiterer faktor ist der kontakt zu 
richtern aus anderen mitgliedstaaten, sogenannte 
transnationale netzwerke. unabhängig von der 
frage, inwieweit richter ihr Wissen in diesen netz-
werken erwerben oder erst durch Wissen Zugang 

zu diesen netzwerken erhalten, scheinen diese 
eine entscheidende rolle zu spielen. neben der 
aufmerksamkeit für eu-recht in der universitären 
ausbildung, würde sich auch ein attraktives fortbil-
dungsangebot, z. B. lokale fortbildungskurse am 
Gerichtsort, eintägige kursdauer, unterschiedliche 
kursniveaus, und die förderung transnationaler 
netzwerke positiv auf den kenntnistand auswirken.

1  Dieser Beitrag basiert auf: Juan A. Mayoral, 
Urszula Jaremba and Tobias Nowak: Creating 
European Judges, Journal of European Public 
Policy, 21/8, S. 1120-1141.

2  Dr. Nowak ist Rechts- und Sozialwissenschaftler 
an der Universität Groningen/NL; Dr. Jaremba 
ist Rechtswissenschaftlerin an der Universität 
Utrecht/NL; Dr. Mayoral ist Sozialwissenschaftler 
am I Courts Center of Excellence for International 
Courts der Universität Kopenhagen/DK. 
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